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Europäische Menschenrechtskonvention 

Europäische Konvention zum Schutz der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten 

Die Unterzeichnerregierungen, Mitglieder des Europarats – 

in Anbetracht der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte, die am 
10. Dezeber 1948 von der General-
versammlung der Vereinten Nationen 
verkündet worden ist; 

in der Erwägung, dass diese Erklärung 
bezweckt, die universelle und wirksame 
Anerkennung und Einhaltung der in ihr 
aufgeführten Rechte zu gewährleisten; 

in der Erwägung, dass es das Ziel des 
Europarats ist, eine engere Verbindung 
zwischen seinen Mitgliedern herzu-
stellen, und dass eines der Mittel zur 
Erreichung dieses Zieles die Wahrung 
und Fortentwicklung der Menschenrechte 
und Grundfreiheiten ist; 

in Bekräftigung ihres tiefen Glaubens an 
diese Grundfreiheiten, welche die Grund-
lage von Gerechtigkeit und Frieden in 
der Welt bilden und die am besten durch 
eine wahrhaft demokratische politische 
Ordnung sowie durch ein gemeinsames 
Verständnis und eine gemeinsame Ach-

tung der diesen Grundfreiheiten zugrun-
de liegenden Menschenrechte gesichert 
werden; 

entschlossen, als Regierungen europäi-
scher Staaten, die vom gleichen Geist 
beseelt sind und ein gemeinsames Erbe 
an politischen Überlieferungen, Idealen, 
Achtung der Freiheit und Rechtsstaat-
lichkeit besitzen, die ersten Schritte auf 
dem Weg zu einer kollektiven Garantie 
bestimmter in der Allgemeinen Erklärung 
aufgeführter Rechte zu unternehmen – 

haben Folgendes vereinbart: 

Artikel 1 

Verpflichtung zur Achtung der 
Menschenrechte 

Die Hohen Vertragsparteien sichern allen 
ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden 
Personen die in Abschnitt I bestimmten 
Rechte und Freiheiten zu. 

Abschnitt I 

Rechte und Freiheiten 

Artikel 2 

Recht auf Leben 
1 Das Recht jedes Menschen auf Le-
ben wird gesetzlich geschützt. Niemand 
darf absichtlich getötet werden, außer 
durch Vollstreckung eines Todesurteils, 
das ein Gericht wegen eines Verbre-
chens verhängt hat, für das die Todes-
strafe gesetzlich vorgesehen ist. 

2 Eine Tötung wird nicht als Verlet-
zung dieses Artikels betrachtet, wenn sie 
durch eine Gewaltanwendung verursacht 
wird, die unbedingt erforderlich ist, um 

a jemanden gegen rechtswidrige 
Gewalt zu verteidigen; 
b jemanden rechtmäßig festzunehmen 
oder jemanden, dem die Freiheit recht-
mäßig entzogen ist, an der Flucht zu 
hindern; 
c einen Aufruhr oder Aufstand recht-
mäßig niederzuschlagen. 

Artikel 3 

Verbot der Folter 

Niemand darf der Folter oder unmensch-
licher oder erniedrigender Behandlung 
oder Strafe unterworfen werden. 
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Artikel 4 

Verbot der Sklaverei und der 
Zwangsarbeit 
1 Niemand darf in Sklaverei oder 
Leibeigenschaft gehalten werden. 

2 Niemand darf gezwungen werden, 
Zwangs- oder Pflichtarbeit zu verrichten. 

3 Nicht als Zwangs- oder Pflichtarbeit 
im Sinne dieses Artikels gilt 
a eine Arbeit, die üblicherweise von 
einer Person verlangt wird, der unter 
den Voraussetzungen des Artikels 5 die 
Freiheit entzogen oder die bedingt ent-
lassen worden ist; 
b eine Dienstleistung militärischer Art 
oder eine Dienstleistung, die an die 
Stelle des im Rahmen der Wehrpflicht zu 
leistenden Dienstes tritt, in Ländern, wo 
die Dienstverweigerung aus Gewissens-
gründen anerkannt ist; 
c eine Dienstleistung, die verlangt 
wird, wenn Notstände oder Katastrophen 
das Leben oder das Wohl der Gemein-
schaft bedrohen; 
d eine Arbeit oder Dienstleistung, die 
zu den üblichen Bürgerpflichten gehört. 

Artikel 5 

Recht auf Freiheit und Sicherheit 
1 Jede Person hat das Recht auf Frei-
heit und Sicherheit. Die Freiheit darf nur 
in den folgenden Fällen und nur auf die 
gesetzlich vorgeschriebene Weise entzo-
gen werden: 
a rechtmäßige Freiheitsentziehung 
nach Verurteilung durch ein zuständiges 
Gericht; 
b rechtmäßige Festnahme oder Frei-
heitsentziehung wegen Nichtbefolgung 
einer rechtmäßigen gerichtlichen Anord-
nung oder zur Erzwingung der Erfüllung 
einer gesetzlichen Verpflichtung; 
c rechtmäßige Festnahme oder Frei-
heitsentziehung zur Vorführung vor die 
zuständige Gerichtsbehörde, wenn hin-
reichender Verdacht besteht, dass die 
betreffende Person eine Straftat began-
gen hat, oder wenn begründeter Anlass 
zu der Annahme besteht, dass es not-
wendig ist, sie an der Begehung einer 
Straftat oder an der Flucht nach Bege-
hung einer solchen zu hindern; 
d rechtmäßige Freiheitsentziehung bei 
Minderjährigen zum Zweck überwachter 
Erziehung oder zur Vorführung vor die 

zuständige Behörde; 
e rechtmäßige Freiheitsentziehung mit 
dem Ziel, eine Verbreitung ansteckender 
Krankheiten zu verhindern, sowie bei 
psychisch Kranken, Alkohol- oder 
Rauschgiftsüchtigen und Landstreichern; 
f rechtmäßige Festnahme oder Frei-
heitsentziehung zur Verhinderung der 
unerlaubten Einreise sowie bei Personen, 
gegen die ein Ausweisungs- oder Auslie-
ferungsverfahren im Gange ist. 

2 Jeder festgenommenen Person muss 
innerhalb möglichst kurzer Frist in einer 
ihr verständlichen Sprache mitgeteilt 
werden, welches die Gründe für ihre 
Festnahme sind und welche Beschuldi-
gungen gegen sie erhoben werden. 

3 Jede Person, die nach Absatz 1 
Buchstabe c von Festnahme oder Frei-
heitsentziehung betroffen ist, muss 
unverzüglich einem Richter oder einer 
anderen gesetzlich zur Wahrnehmung 
richterlicher Aufgaben ermächtigten 
Person vorgeführt werden; sie hat An-
spruch auf ein Urteil innerhalb angemes-
sener Frist oder auf Entlassung während 
des Verfahrens. Die Entlassung kann von 
der Leistung einer Sicherheit für das 
Erscheinen vor Gericht abhängig ge-
macht werden. 

4 Jede Person, die festgenommen 
oder der die Freiheit entzogen ist, hat 
das Recht zu beantragen, dass ein Ge-
richt innerhalb kurzer Frist über die 
Rechtmäßigkeit der Freiheitsentziehung 
entscheidet und ihre Entlassung anord-
net, wenn die Freiheitsentziehung nicht 
rechtmäßig ist. 

5 Jede Person, die unter Verletzung 
dieses Artikels von Festnahme oder 
Freiheitsentziehung betroffen ist, hat 
Anspruch auf Schadensersatz. 

Artikel 6 

Recht auf ein faires Verfahren 
1 Jede Person hat ein Recht darauf, 
dass über Streitigkeiten in Bezug auf 
ihre zivilrechtlichen Ansprüche und 
Verpflichtungen oder über eine gegen sie 
erhobene strafrechtliche Anklage von 
einem unabhängigen und unparteii-
schen, auf Gesetz beruhenden Gericht in 
einem fairen Verfahren, öffentlich und 
innerhalb angemessener Frist verhandelt 
wird. Das Urteil muss öffentlich verkün-
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det werden; Presse und Öffentlichkeit 
können jedoch während des ganzen oder 
eines Teiles des Verfahrens ausgeschlos-
sen werden, wenn dies im Interesse der 
Moral, der öffentlichen Ordnung oder der 
nationalen Sicherheit in einer demokra-
tischen Gesellschaft liegt, wenn die 
Interessen von Jugendlichen oder der 
Schutz des Privatlebens der Prozesspar-
teien es verlangen oder – soweit das 
Gericht es für unbedingt erforderlich hält 
– wenn unter besonderen Umständen 
eine öffentliche Verhandlung die Interes-
sen der Rechtspflege beeinträchtigen 
würde. 

2 Jede Person, die einer Straftat an-
geklagt ist, gilt bis zum gesetzlichen 
Beweis ihrer Schuld als unschuldig. 

3 Jede angeklagte Person hat mindes-
tens folgende Rechte: 
a innerhalb möglichst kurzer Frist in 
einer ihr verständlichen Sprache in allen 
Einzelheiten über Art und Grund der 
gegen sie erhobenen Beschuldigung 
unterrichtet zu werden; 
b ausreichende Zeit und Gelegenheit 
zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu 
haben; 
c sich selbst zu verteidigen, sich durch 
einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen 
zu lassen oder, falls ihr die Mittel zur 
Bezahlung fehlen, unentgeltlich den 
Beistand eines Verteidigers zu erhalten, 
wenn dies im Interesse der Rechtspflege 
erforderlich ist; 

d Fragen an Belastungszeugen zu 
stellen oder stellen zu lassen und die 
Ladung und Vernehmung von Entlas-
tungszeugen unter denselben Bedingun-
gen zu erwirken, wie sie für Belastungs-
zeugen gelten; 

e unentgeltliche Unterstützung durch 
einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie 
die Verhandlungssprache des Gerichts 
nicht versteht oder spricht. 

Artikel 7 

Keine Strafe ohne Gesetz 
1 Niemand darf wegen einer Handlung 
oder Unterlassung verurteilt werden, die 
zur Zeit ihrer Begehung nach innerstaat-
lichem oder internationalem Recht nicht 
strafbar war. Es darf auch keine schwe-
rere als die zur Zeit der Begehung ange-
drohte Strafe verhängt werden. 

2 Dieser Artikel schließt nicht aus, 
dass jemand wegen einer Handlung oder 
Unterlassung verurteilt oder bestraft 
wird, die zur Zeit ihrer Begehung nach 
den von den zivilisierten Völkern aner-
kannten allgemeinen Rechtsgrundsätzen 
strafbar war. 

Artikel 8 

Recht auf Achtung des Privat- und 
Familienlebens 

1 Jede Person hat das Recht auf Ach-
tung ihres Privat- und Familienlebens, 
ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. 

2 Eine Behörde darf in die Ausübung 
dieses Rechts nur eingreifen, soweit der 
Eingriff gesetzlich vorgesehen und in 
einer demokratischen Gesellschaft not-
wendig ist für die nationale oder öffentli-
che Sicherheit, für das wirtschaftliche 
Wohl des Landes, zur Aufrechterhaltung 
der Ordnung, zur Verhütung von Straf-
taten, zum Schutz der Gesundheit oder 
der Moral oder zum Schutz der Rechte 
und Freiheiten anderer. 

Artikel 9 

Gedanken-, Gewissens- und 
Religionsfreiheit 

1 Jede Person hat das Recht auf Ge-
danken-, Gewissens- und Religionsfrei-
heit; dieses Recht umfasst die Freiheit, 
seine Religion oder Weltanschauung zu 
wechseln, und die Freiheit, seine Religi-
on oder Weltanschauung einzeln oder 
gemeinsam mit anderen öffentlich oder 
privat durch Gottesdienst, Unterricht 
oder Praktizieren von Bräuchen und 
Riten zu bekennen. 

2 Die Freiheit, seine Religion oder 
Weltanschauung zu bekennen, darf nur 
Einschränkungen unterworfen werden, 
die gesetzlich vorgesehen und in einer 
demokratischen Gesellschaft notwendig 
sind für die öffentliche Sicherheit, zum 
Schutz der öffentlichen Ordnung, Ge-
sundheit oder Moral oder zum Schutz 
der Rechte und Freiheiten anderer. 

Artikel 10 

Freiheit der Meinungsäußerung 

1 Jede Person hat das Recht auf freie 
Meinungsäußerung. Dieses Recht 
schließt die Meinungsfreiheit und die 
Freiheit ein, Informationen und Ideen 
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ohne behördliche Eingriffe und ohne 
Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfan-
gen und weiterzugeben. Dieser Artikel 
hindert die Staaten nicht, für Hörfunk-, 
Fernseh- oder Kinounternehmen eine 
Genehmigung vorzuschreiben. 

2 Die Ausübung dieser Freiheiten ist 
mit Pflichten und Verantwortung ver-
bunden; sie kann daher Formvorschrif-
ten, Bedingungen, Einschränkungen 
oder Strafdrohungen unterworfen wer-
den, die gesetzlich vorgesehen und in 
einer demokratischen Gesellschaft not-
wendig sind für die nationale Sicherheit, 
die territoriale Unversehrtheit oder die 
öffentliche Sicherheit, zur Aufrechterhal-
tung der Ordnung oder zur Verhütung 
von Straftaten, zum Schutz der Gesund-
heit oder der Moral, zum Schutz des 
guten Rufes oder der Rechte anderer, 
zur Verhinderung der Verbreitung ver-
traulicher Informationen oder zur Wah-
rung der Autorität und der Unparteilich-
keit der Rechtsprechung. 

Artikel 11 

Versammlungs- und 
Vereinigungsfreiheit 

1 Jede Person hat das Recht, sich frei 
und friedlich mit anderen zu versammeln 
und sich frei mit anderen zusammen-
zuschließen; dazu gehört auch das 
Recht, zum Schutz seiner Interessen 
Gewerkschaften zu gründen und Ge-
werkschaften beizutreten. 

2 Die Ausübung dieser Rechte darf nur 
Einschränkungen unterworfen werden, 
die gesetzlich vorgesehen und in einer 
demokratischen Gesellschaft notwendig 
sind für die nationale oder öffentliche 
Sicherheit, zur Aufrechterhaltung der 
Ordnung oder zur Verhütung von Straf-
taten, zum Schutz der Gesundheit oder 
der Moral oder zum Schutz der Rechte 
und Freiheiten anderer. Dieser Artikel 
steht rechtmäßigen Einschränkungen der 
Ausübung dieser Rechte für Angehörige 
der Streitkräfte, der Polizei oder der 
Staatsverwaltung nicht entgegen. 

Artikel 12 

Recht auf Eheschließung 
Männer und Frauen im heiratsfähigen 
Alter haben das Recht, nach den inner-
staatlichen Gesetzen, welche die Aus-

übung dieses Rechts regeln, eine Ehe 
einzugehen und eine Familie zu gründen. 

Artikel 13 

Recht auf wirksame Beschwerde 
Jede Person, die in ihren in dieser Kon-
vention anerkannten Rechten oder Frei-
heiten verletzt worden ist, hat das 
Recht, bei einer innerstaatlichen Instanz 
eine wirksame Beschwerde zu erheben, 
auch wenn die Verletzung von Personen 
begangen worden ist, die in amtlicher 
Eigenschaft gehandelt haben. 

Artikel 14 

Diskriminierungsverbot 
Der Genuss der in dieser Konvention 
anerkannten Rechte und Freiheiten ist 
ohne Diskriminierung insbesondere 
wegen des Geschlechts, der Rasse, der 
Hautfarbe, der Sprache, der Religion, 
der politischen oder sonstigen An-
schauung, der nationalen oder sozialen 
Herkunft, der Zugehörigkeit zu einer 
nationalen Minderheit, des Vermögens, 
der Geburt oder eines sonstigen Status 
zu gewährleisten. 

Artikel 15 

Abweichen im Notstandsfall 
1 Wird das Leben der Nation durch 
Krieg oder einen anderen öffentlichen 
Notstand bedroht, so kann jede Hohe 
Vertragspartei Maßnahmen treffen, die 
von den in dieser Konvention vor-
gesehenen Verpflichtungen abweichen, 
jedoch nur, soweit es die Lage unbedingt 
erfordert und wenn die Maßnahmen 
nicht im Widerspruch zu den sonstigen 
völkerrechtlichen Verpflichtungen der 
Vertragspartei stehen. 

2 Aufgrund des Absatzes 1 darf von 
Artikel 2 nur bei Todesfällen infolge 
rechtmäßiger Kriegshandlungen und von 
Artikel 3, Artikel 4 Absatz 1 und Artikel 7 
in keinem Fall abgewichen werden. 

3 Jede Hohe Vertragspartei, die dieses 
Recht auf Abweichung ausübt, unterrich-
tet den Generalsekretär des Europarats 
umfassend über die getroffenen Maß-
nahmen und deren Gründe. Sie unter-
richtet den Generalsekretär des Europa-
rats auch über den Zeitpunkt, zu dem 
diese Maßnahmen außer Kraft getreten 
sind und die Konvention wieder volle 
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Anwendung findet. 

Artikel 16 

Beschränkungen der politischen 
Tätigkeit ausländischer Personen 
Die Artikel 10, 11 und 14 sind nicht so 
auszulegen, als untersagten sie den 
Hohen Vertragsparteien, die politische 
Tätigkeit ausländischer Personen zu 
beschränken. 

Artikel 17 

Verbot des Missbrauchs der Rechte 
Diese Konvention ist nicht so aus-
zulegen, als begründe sie für einen 

Staat, eine Gruppe oder eine Person das 
Recht, eine Tätigkeit auszuüben oder 
eine Handlung vorzunehmen, die darauf 
abzielt, die in der Konvention festgeleg-
ten Rechte und Freiheiten abzuschaffen 
oder sie stärker einzuschränken, als es 
in der Konvention vorgesehen ist. 

Artikel 18 

Begrenzung der 
Rechtseinschränkungen 

Die nach dieser Konvention zulässigen 
Einschränkungen der genannten Rechte 
und Freiheiten dürfen nur zu den vorge-
sehenen Zwecken erfolgen. 

Abschnitt II 

Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 

Artikel 19 

Errichtung des Gerichtshofs 
Um die Einhaltung der Verpflichtungen 
sicherzustellen, welche die Hohen Ver-
tragsparteien in dieser Konvention und 
den Protokollen dazu übernommen 
haben, wird ein Europäischer Gerichtshof 
für Menschenrechte, im Folgenden als 
„Gerichtshof“ bezeichnet, errichtet. Er 
nimmt seine Aufgaben als ständiger 
Gerichtshof wahr. 

Artikel 20 

Zahl der Richter 
Die Zahl der Richter des Gerichtshofs 
entspricht derjenigen der Hohen Ver-
tragsparteien. 

Artikel 21 

Voraussetzungen für das Amt 
1 Die Richter müssen hohes sittliches 
Ansehen genießen und entweder die für 
die Ausübung hoher richterlicher Ämter 
erforderlichen Voraussetzungen erfüllen 
oder Rechtsgelehrte von anerkanntem 
Ruf sein. 

2 Die Richter gehören dem Gerichtshof 
in ihrer persönlichen Eigenschaft an. 

3 Während ihrer Amtszeit dürfen die 

Richter keine Tätigkeit ausüben, die mit 
ihrer Unabhängigkeit, ihrer Unparteilich-
keit oder mit den Erfordernissen der 
Vollzeitbeschäftigung in diesem Amt 
unvereinbar ist; alle Fragen, die sich aus 
der Anwendung dieses Absatzes erge-
ben, werden vom Gerichtshof entschie-
den. 

Artikel 22 

Wahl der Richter 
Die Richter werden von der Parlamenta-
rischen Versammlung für jede Hohe 
Vertragspartei mit der Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen aus einer Liste 
von drei Kandidaten gewählt, die von 
der Hohen Vertragspartei vorgeschlagen 
werden. 

Artikel 23 

Amtszeit und Entlassung 
1 Die Richter werden für neun Jahre 
gewählt. Ihre Wiederwahl ist nicht zuläs-
sig. 

2 Die Amtszeit der Richter endet mit 
Vollendung des 70. Lebensjahrs. 

3 Die Richter bleiben bis zum Amtsan-
tritt ihrer Nachfolger im Amt. Sie bleiben 
jedoch in den Rechtssachen tätig, mit 
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denen sie bereits befasst sind. 

4 Ein Richter kann nur entlassen wer-
den, wenn die anderen Richter mit 
Zweidrittelmehrheit entscheiden, dass er 
die erforderlichen Voraussetzungen nicht 
mehr erfüllt. 

Artikel 24 

Kanzlei und Berichterstatter 
1 Der Gerichtshof hat eine Kanzlei, 
deren Aufgaben und Organisation in der 
Verfahrensordnung des Gerichtshofs 
festgelegt werden. 

2 Wenn der Gerichtshof in Einzel-
richterbesetzung tagt, wird er von Be-
richterstattern unterstützt, die ihre 
Aufgaben unter der Aufsicht des Präsi-
denten des Gerichtshofs ausüben. Sie 
gehören der Kanzlei des Gerichtshofs an. 

Artikel 25 

Plenum des Gerichtshofs 
Das Plenum des Gerichtshofs 
a wählt seinen Präsidenten und einen 
oder zwei Vizepräsidenten für drei Jahre; 
ihre Wiederwahl ist zulässig; 
b bildet Kammern für einen bestimm-
ten Zeitraum; 
c wählt die Präsidenten der Kammern 
des Gerichtshofs; ihre Wiederwahl ist 
zulässig; 
d beschließt die Verfahrensordnung 
des Gerichtshofs; 
e wählt den Kanzler und einen oder 
mehrere stellvertretende Kanzler; 
f stellt Anträge nach Artikel 26 Ab-
satz 2. 

Artikel 26 

Einzelrichterbesetzung, Ausschüsse, 
Kammern und Große Kammer 
1 Zur Prüfung der Rechtssachen, die 
bei ihm anhängig gemacht werden, tagt 
der Gerichtshof in Einzelrichterbeset-
zung, in Ausschüssen mit drei Richtern, 
in Kammern mit sieben Richtern und in 
einer Großen Kammer mit siebzehn 
Richtern. Die Kammern des Gerichtshofs 
bilden die Ausschüsse für einen be-
stimmten Zeitraum. 

2 Auf Antrag des Plenums des Ge-
richtshofs kann die Anzahl der Richter je 
Kammer für einen bestimmten Zeitraum 
durch einstimmigen Beschluss des Minis-

terkomitees auf fünf herabgesetzt wer-
den. 

3 Ein Richter, der als Einzelrichter 
tagt, prüft keine Beschwerde gegen die 
Hohe Vertragspartei, für die er gewählt 
worden ist. 

4 Der Kammer und der Großen Kam-
mer gehört von Amts wegen der für eine 
als Partei beteiligte Hohe Vertragspartei 
gewählte Richter an. Wenn ein solcher 
nicht vorhanden ist oder er an den Sit-
zungen nicht teilnehmen kann, nimmt 
eine Person in der Eigenschaft eines 
Richters an den Sitzungen teil, die der 
Präsident des Gerichtshofs aus einer 
Liste auswählt, welche ihm die betref-
fende Vertragspartei vorab unterbreitet 
hat. 

5 Der Großen Kammer gehören ferner 
der Präsident des Gerichtshofs, die Vize-
präsidenten, die Präsidenten der Kam-
mern und andere nach der Verfahrens-
ordnung des Gerichtshofs ausgewählte 
Richter an. Wird eine Rechtssache nach 
Artikel 43 an die Große Kammer ver-
wiesen, so dürfen Richter der Kammer, 
die das Urteil gefällt hat, der Großen 
Kammer nicht angehören; das gilt nicht 
für den Präsidenten der Kammer und 
den Richter, welcher in der Kammer für 
die als Partei beteiligte Hohe Vertrags-
partei mitgewirkt hat. 

Artikel 27 

Befugnisse des Einzelrichters 
1 Ein Einzelrichter kann eine nach 
Artikel 34 erhobene Beschwerde für 
unzulässig erklären oder im Register 
streichen, wenn eine solche Entschei-
dung ohne weitere Prüfung getroffen 
werden kann. 

2 Die Entscheidung ist endgültig. 

3 Erklärt der Einzelrichter eine Be-
schwerde nicht für unzulässig und 
streicht er sie auch nicht im Register des 
Gerichtshofs, so übermittelt er sie zur 
weiteren Prüfung an einen Ausschuss 
oder eine Kammer. 

Artikel 28 

Befugnisse der Ausschüsse 
1 Ein Ausschuss, der mit einer nach 
Artikel 34 erhobenen Beschwerde be-
fasst wird, kann diese durch einstimmi-
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gen Beschluss 
a für unzulässig erklären oder im 
Register streichen, wenn eine solche 
Entscheidung ohne weitere Prüfung 
getroffen werden kann, oder 
b für zulässig erklären und zugleich 
ein Urteil über die Begründetheit fällen, 
sofern die der Rechtssache zugrunde 
liegende Frage der Auslegung oder An-
wendung dieser Konvention oder der 
Protokolle dazu Gegenstand einer gefes-
tigten Rechtsprechung des Gerichtshofs 
ist. 

2 Die Entscheidungen und Urteile nach 
Absatz 1 sind endgültig. 

3 Ist der für die als Partei beteiligte 
Hohe Vertragspartei gewählte Richter 
nicht Mitglied des Ausschusses, so kann 
er von Letzterem jederzeit während des 
Verfahrens eingeladen werden, den Sitz 
eines Mitglieds im Ausschuss einzu-
nehmen; der Ausschuss hat dabei alle 
erheblichen Umstände einschließlich der 
Frage, ob diese Vertragspartei der An-
wendung des Verfahrens nach Absatz 1 
Buchstabe b entgegengetreten ist, zu 
berücksichtigen. 

Artikel 29 

Entscheidungen der Kammern über 
die Zulässigkeit und Begründetheit 

1 Ergeht weder eine Entscheidung 
nach Artikel 27 oder 28 noch ein Urteil 
nach Artikel 28, so entscheidet eine 
Kammer über die Zulässigkeit und Be-
gründetheit der nach Artikel 34 erhobe-
nen Beschwerden. Die Entscheidung 
über die Zulässigkeit kann gesondert 
ergehen. 

2 Eine Kammer entscheidet über die 
Zulässigkeit und Begründetheit der nach 
Artikel 33 erhobenen Staatenbeschwer-
den. Die Entscheidung über die Zuläs-
sigkeit ergeht gesondert, sofern der 
Gerichtshof in Ausnahmefällen nicht 
anders entscheidet. 

Artikel 30 

Abgabe der Rechtssache an die 
Große Kammer 

Wirft eine bei einer Kammer anhängige 
Rechtssache eine schwerwiegende Frage 
der Auslegung dieser Konvention oder 
der Protokolle dazu auf oder kann die 
Entscheidung einer ihr vorliegenden 

Frage zu einer Abweichung von einem 
früheren Urteil des Gerichtshofs führen, 
so kann die Kammer diese Sache jeder-
zeit, bevor sie ihr Urteil gefällt hat, an 
die Große Kammer abgeben, sofern 
nicht eine Partei widerspricht. 

Artikel 31 

Befugnisse der Großen Kammer 
Die Große Kammer 
a entscheidet über nach Artikel 33 
oder Artikel 34 erhobene Beschwerden, 
wenn eine Kammer die Rechtssache 
nach Artikel 30 an sie abgegeben hat 
oder wenn die Sache nach Artikel 43 an 
sie verwiesen worden ist; 
b entscheidet über Fragen, mit denen 
der Gerichtshof durch das Ministerkomi-
tee nach Artikel 46 Absatz 4 befasst 
wird; und 
c behandelt Anträge nach Artikel 47 
auf Erstattung von Gutachten. 

Artikel 32 

Zuständigkeit des Gerichtshofs 
1 Die Zuständigkeit des Gerichtshofs 
umfasst alle die Auslegung und An-
wendung dieser Konvention und der 
Protokolle dazu betreffenden Angelegen-
heiten, mit denen er nach den Artikeln 
33, 34, 46 und 47 befasst wird. 

2 Besteht Streit über die Zuständigkeit 
des Gerichtshofs, so entscheidet der 
Gerichtshof. 

Artikel 33 

Staatenbeschwerden 
Jede Hohe Vertragspartei kann den 
Gerichtshof wegen jeder behaupteten 
Verletzung dieser Konvention und der 
Protokolle dazu durch eine andere Hohe 
Vertragspartei anrufen. 

Artikel 34 

Individualbeschwerden 
Der Gerichtshof kann von jeder natürli-
chen Person, nichtstaatlichen Organisa-
tion oder Personengruppe, die behaup-
tet, durch eine der Hohen Vertragspar-
teien in einem der in dieser Konvention 
oder den Protokollen dazu anerkannten 
Rechte verletzt zu sein, mit einer Be-
schwerde befasst werden. Die Hohen 
Vertragsparteien verpflichten sich, die 
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wirksame Ausübung dieses Rechts nicht 
zu behindern. 

Artikel 35 

Zulässigkeitsvoraussetzungen 
1 Der Gerichtshof kann sich mit einer 
Angelegenheit erst nach Erschöpfung 
aller innerstaatlichen Rechtsbehelfe in 
Übereinstimmung mit den allgemein 
anerkannten Grundsätzen des Völker-
rechts und nur innerhalb einer Frist von 
sechs Monaten nach der endgültigen 
innerstaatlichen Entscheidung befassen. 

2 Der Gerichtshof befasst sich nicht 
mit einer nach Artikel 34 erhobenen 
Individualbeschwerde, die  
a anonym ist oder 
b im Wesentlichen mit einer schon 
vorher vom Gerichtshof geprüften Be-
schwerde übereinstimmt oder schon 
einer anderen internationalen Untersu-
chungs- oder Vergleichsinstanz unter-
breitet worden ist und keine neuen 
Tatsachen enthält. 

3 Der Gerichtshof erklärt eine nach 
Artikel 34 erhobene Individualbeschwer-
de für unzulässig, 
a wenn er sie für unvereinbar mit 
dieser Konvention oder den Protokollen 
dazu, für offensichtlich unbegründet 
oder für missbräuchlich hält oder 
b wenn er der Ansicht ist, dass dem 
Beschwerdeführer kein erheblicher 
Nachteil entstanden ist, es sei denn, die 
Achtung der Menschenrechte, wie sie in 
dieser Konvention und den Protokollen 
dazu anerkannt sind, erfordert eine 
Prüfung der Begründetheit der Be-
schwerde, und vorausgesetzt, es wird 
aus diesem Grund nicht eine Rechts-
sache zurückgewiesen, die noch von 
keinem innerstaatlichen Gericht gebüh-
rend geprüft worden ist. 

4 Der Gerichtshof weist eine Be-
schwerde zurück, die er nach diesem 
Artikel für unzulässig hält. Er kann dies 
in jedem Stadium des Verfahrens tun. 

Artikel 36 

Beteiligung Dritter 
1 In allen bei einer Kammer oder der 
Großen Kammer anhängigen Rechts-
sachen ist die Hohe Vertragspartei, 
deren Staatsangehörigkeit der Be-
schwerdeführer besitzt, berechtigt, 

schriftliche Stellungnahmen abzugeben 
und an den mündlichen Verhandlungen 
teilzunehmen. 

2 Im Interesse der Rechtspflege kann 
der Präsident des Gerichtshofs jeder 
Hohen Vertragspartei, die in dem Ver-
fahren nicht Partei ist, oder jeder betrof-
fenen Person, die nicht Beschwerdefüh-
rer ist, Gelegenheit geben, schriftlich 
Stellung zu nehmen oder an den mündli-
chen Verhandlungen teilzunehmen. 

3 In allen bei einer Kammer oder der 
Großen Kammer anhängigen Rechts-
sachen kann der Kommissar für Men-
schenrechte des Europarats schriftliche 
Stellungnahmen abgeben und an den 
mündlichen Verhandlungen teilnehmen. 

Artikel 37 

Streichung von Beschwerden 

1 Der Gerichtshof kann jederzeit wäh-
rend des Verfahrens entscheiden, eine 
Beschwerde in seinem Register zu strei-
chen, wenn die Umstände Grund zur 
Annahme geben, dass 
a der Beschwerdeführer seine Be-
schwerde nicht weiterzuverfolgen beab-
sichtigt; 
b die Streitigkeit einer Lösung zuge-
führt worden ist oder 
c eine weitere Prüfung der Beschwer-
de aus anderen vom Gerichtshof festge-
stellten Gründen nicht gerechtfertigt ist. 
Der Gerichtshof setzt jedoch die Prüfung 
der Beschwerde fort, wenn die Achtung 
der Menschenrechte, wie sie in dieser 
Konvention und den Protokollen dazu 
anerkannt sind, dies erfordert. 

2 Der Gerichtshof kann die Wieder-
eintragung einer Beschwerde in sein 
Register anordnen, wenn er dies den 
Umständen nach für gerechtfertigt hält. 

Artikel 38 

Prüfung der Rechtssache 
Der Gerichtshof prüft die Rechtssache 
mit den Vertretern der Parteien und 
nimmt, falls erforderlich, Ermittlungen 
vor; die betreffenden Hohen Vertrags-
parteien haben alle zur wirksamen 
Durchführung der Ermittlungen erforder-
lichen Erleichterungen zu gewähren. 
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Artikel 39 

Gütliche Einigung 
1 Der Gerichtshof kann sich jederzeit 
während des Verfahrens zur Verfügung 
der Parteien halten mit dem Ziel, eine 
gütliche Einigung auf der Grundlage der 
Achtung der Menschenrechte, wie sie in 
dieser Konvention und den Protokollen 
dazu anerkannt sind, zu erreichen. 

2 Das Verfahren nach Absatz 1 ist 
vertraulich. 

3 Im Fall einer gütlichen Einigung 
streicht der Gerichtshof durch eine Ent-
scheidung, die sich auf eine kurze An-
gabe des Sachverhalts und der erzielten 
Lösung beschränkt, die Rechtssache in 
seinem Register. 

4 Diese Entscheidung ist dem Minis-
terkomitee zuzuleiten; dieses überwacht 
die Durchführung der gütlichen Einigung, 
wie sie in der Entscheidung festgehalten 
wird. 

Artikel 40 

Öffentliche Verhandlung und 
Akteneinsicht 

1 Die Verhandlung ist öffentlich, so-
weit nicht der Gerichtshof auf Grund 
besonderer Umstände anders entschei-
det. 

2 Die beim Kanzler verwahrten 
Schriftstücke sind der Öffentlichkeit 
zugänglich, soweit nicht der Präsident 
des Gerichtshofs anders entscheidet. 

Artikel 41 

Gerechte Entschädigung 
Stellt der Gerichtshof fest, dass diese 
Konvention oder die Protokolle dazu 
verletzt worden sind, und gestattet das 
innerstaatliche Recht der Hohen Ver-
tragspartei nur eine unvollkommene 
Wiedergutmachung für die Folgen dieser 
Verletzung, so spricht der Gerichtshof 
der verletzten Partei eine gerechte Ent-
schädigung zu, wenn dies notwendig ist. 

Artikel 42 

Urteile der Kammern 
Urteile der Kammern werden nach Maß-
gabe des Artikels 44 Absatz 2 endgültig. 

Artikel 43 

Verweisung an die Große Kammer 
1 Innerhalb von drei Monaten nach 
dem Datum des Urteils der Kammer 
kann jede Partei in Ausnahmefällen die 
Verweisung der Rechtssache an die 
Große Kammer beantragen. 

2 Ein Ausschuss von fünf Richtern der 
Großen Kammer nimmt den Antrag an, 
wenn die Rechtssache eine schwer-
wiegende Frage der Auslegung oder 
Anwendung dieser Konvention oder der 
Protokolle dazu oder eine schwerwie-
gende Frage von allgemeiner Bedeutung 
aufwirft. 

3 Nimmt der Ausschuss den Antrag 
an, so entscheidet die Große Kammer 
die Sache durch Urteil. 

Artikel 44 

Endgültige Urteile 
1 Das Urteil der Großen Kammer ist 
endgültig. 

2 Das Urteil einer Kammer wird end-
gültig, 
a wenn die Parteien erklären, dass sie 
die Verweisung der Rechtssache an die 
Große Kammer nicht beantragen wer-
den; 
b drei Monate nach dem Datum des 
Urteils, wenn nicht die Verweisung der 
Rechtssache an die Große Kammer 
beantragt worden ist; oder 
c wenn der Ausschuss der Großen 
Kammer den Antrag auf Verweisung 
nach Artikel 43 abgelehnt hat. 

3 Das endgültige Urteil wird veröffent-
licht. 

Artikel 45 

Begründung der Urteile und 
Entscheidungen 

1 Urteile sowie Entscheidungen, mit 
denen Beschwerden für zulässig oder für 
unzulässig erklärt werden, werden be-
gründet. 

2 Bringt ein Urteil ganz oder teilweise 
nicht die übereinstimmende Meinung der 
Richter zum Ausdruck, so ist jeder Rich-
ter berechtigt, seine abweichende Mei-
nung darzulegen. 
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Artikel 46 

Verbindlichkeit und Vollzug der 
Urteile 
1 Die Hohen Vertragsparteien ver-
pflichten sich, in allen Rechtssachen, in 
denen sie Partei sind, das endgültige 
Urteil des Gerichtshofs zu befolgen. 

2 Das endgültige Urteil des Gerichts-
hofs ist dem Ministerkomitee zuzuleiten; 
dieses überwacht seine Durchführung. 

3 Wird die Überwachung der Durch-
führung eines endgültigen Urteils nach 
Auffassung des Ministerkomitees durch 
eine Frage betreffend die Auslegung 
dieses Urteils behindert, so kann das 
Ministerkomitee den Gerichtshof an-
rufen, damit er über diese Auslegungs-
frage entscheidet. Der Beschluss des 
Ministerkomitees, den Gerichtshof anzu-
rufen, bedarf der Zweidrittelmehrheit 
der Stimmen der zur Teilnahme an den 
Sitzungen des Komitees berechtigten 
Mitglieder. 

4 Weigert sich eine Hohe Vertrags-
partei nach Auffassung des Minister-
komitees, in einer Rechtssache, in der 
sie Partei ist, ein endgültiges Urteil des 
Gerichtshofs zu befolgen, so kann das 
Ministerkomitee, nachdem es die betref-
fende Partei gemahnt hat, durch einen 
mit Zweidrittelmehrheit der Stimmen der 
zur Teilnahme an den Sitzungen des 
Komitees berechtigten Mitglieder gefass-
ten Beschluss den Gerichtshof mit der 
Frage befassen, ob diese Partei ihrer 
Verpflichtung nach Absatz 1 nachge-
kommen ist. 

5 Stellt der Gerichtshof eine Ver-
letzung des Absatzes 1 fest, so weist er 
die Rechtssache zur Prüfung der zu 
treffenden Maßnahmen an das Minister-
komitee zurück. Stellt der Gerichtshof 
fest, dass keine Verletzung des Absatzes 
1 vorliegt, so weist er die Rechtssache 
an das Ministerkomitee zurück; dieses 
beschließt die Einstellung seiner Prüfung. 

Artikel 47 

Gutachten 
1 Der Gerichtshof kann auf Antrag des 
Ministerkomitees Gutachten über 
Rechtsfragen erstatten, welche die Aus-
legung dieser Konvention und der Proto-
kolle dazu betreffen. 

2 Diese Gutachten dürfen keine Fra-
gen zum Gegenstand haben, die sich auf 
den Inhalt oder das Ausmaß der in Ab-
schnitt I dieser Konvention und in den 
Protokollen dazu anerkannten Rechte 
und Freiheiten beziehen, noch andere 
Fragen, über die der Gerichtshof oder 
das Ministerkomitee auf Grund eines 
nach dieser Konvention eingeleiteten 
Verfahrens zu entscheiden haben könn-
te. 

3 Der Beschluss des Ministerkomitees, 
ein Gutachten beim Gerichtshof zu bean-
tragen, bedarf der Mehrheit der Stim-
men der zur Teilnahme an den Sitzun-
gen des Komitees berechtigten Mitglie-
der. 

Artikel 48 

Gutachterliche Zuständigkeit des 
Gerichtshofs 
Der Gerichtshof entscheidet, ob ein vom 
Ministerkomitee gestellter Antrag auf 
Erstattung eines Gutachtens in seine 
Zuständigkeit nach Artikel 47 fällt. 

Artikel 49 

Begründung der Gutachten 
1 Die Gutachten des Gerichtshofs 
werden begründet. 

2 Bringt das Gutachten ganz oder 
teilweise nicht die übereinstimmende 
Meinung der Richter zum Ausdruck, so 
ist jeder Richter berechtigt, seine abwei-
chende Meinung darzulegen. 

3 Die Gutachten des Gerichtshofs 
werden dem Ministerkomitee übermit-
telt. 

Artikel 50 

Kosten des Gerichtshofs 
Die Kosten des Gerichtshofs werden vom 
Europarat getragen. 

Artikel 51 

Vorrechte und Immunitäten der 
Richter 

Die Richter genießen bei der Ausübung 
ihres Amtes die Vorrechte und Immuni-
täten, die in Artikel 40 der Satzung des 
Europarats und den aufgrund jenes 
Artikels geschlossenen Übereinkünften 
vorgesehen sind. 
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Abschnitt III 

Verschiedene Bestimmungen 

Artikel 52 

Anfragen des Generalsekretärs 
Auf Anfrage des Generalsekretärs des 
Europarats erläutert jede Hohe Ver-
tragspartei, auf welche Weise die wirk-
same Anwendung aller Bestimmungen 
dieser Konvention in ihrem innerstaat-
lichen Recht gewährleistet wird. 

Artikel 53 

Wahrung anerkannter 
Menschenrechte 
Diese Konvention ist nicht so auszule-
gen, als beschränke oder beeinträchtige 
sie Menschenrechte und Grundfreiheiten, 
die in den Gesetzen einer Hohen Ver-
tragspartei oder in einer anderen Über-
einkunft, deren Vertragspartei sie ist, 
anerkannt werden. 

Artikel 54 

Befugnisse des Ministerkomitees 
Diese Konvention berührt nicht die dem 
Ministerkomitee durch die Satzung des 
Europarats übertragenen Befugnisse. 

Artikel 55 

Ausschluss anderer Verfahren zur 
Streitbeilegung 

Die Hohen Vertragsparteien kommen 
überein, dass sie sich vorbehaltlich 
besonderer Vereinbarung nicht auf die 
zwischen ihnen geltenden Verträge, 
sonstigen Übereinkünfte oder Erklärun-
gen berufen werden, um eine Streitigkeit 
über die Auslegung oder Anwendung 
dieser Konvention einem anderen als 
den in der Konvention vorgesehenen 
Beschwerdeverfahren zur Beilegung zu 
unterstellen. 

Artikel 56 

Räumlicher Geltungsbereich 
1 Jeder Staat kann bei der Ratifikation 
oder jederzeit danach durch eine an den 
Generalsekretär des Europarats gerich-

tete Notifikation erklären, dass diese 
Konvention vorbehaltlich des Absatzes 4 
auf alle oder einzelne Hoheitsgebiete 
Anwendung findet, für deren internatio-
nale Beziehungen er verantwortlich ist. 

2 Die Konvention findet auf jedes in 
der Erklärung bezeichnete Hoheitsgebiet 
ab dem dreißigsten Tag nach Eingang 
der Notifikation beim Generalsekretär 
des Europarats Anwendung. 

3 In den genannten Hoheitsgebieten 
wird diese Konvention unter Berück-
sichtigung der örtlichen Notwendigkeiten 
angewendet. 

4 Jeder Staat, der eine Erklärung nach 
Absatz 1 abgegeben hat, kann jederzeit 
danach für eines oder mehrere der in 
der Erklärung bezeichneten Hoheitsge-
biete erklären, dass er die Zuständigkeit 
des Gerichtshofs für die Entgegennahme 
von Beschwerden von natürlichen Perso-
nen, nichtstaatlichen Organisationen 
oder Personengruppen nach Artikel 34 
anerkennt. 

Artikel 57 

Vorbehalte 

1 Jeder Staat kann bei der Unterzeich-
nung dieser Konvention oder bei der 
Hinterlegung seiner Ratifikationsurkunde 
einen Vorbehalt zu einzelnen Bestim-
mungen der Konvention anbringen, 
soweit ein zu dieser Zeit in seinem Ho-
heitsgebiet geltendes Gesetz mit der 
betreffenden Bestimmung nicht überein-
stimmt. Vorbehalte allgemeiner Art sind 
nach diesem Artikel nicht zulässig. 

2 Jeder nach diesem Artikel ange-
brachte Vorbehalt muss mit einer kurzen 
Darstellung des betreffenden Gesetzes 
verbunden sein. 

Artikel 58 

Kündigung 

1 Eine Hohe Vertragspartei kann diese 
Konvention frühestens fünf Jahre nach 
dem Tag, an dem sie Vertragspartei 
geworden ist, unter Einhaltung einer 
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Kündigungsfrist von sechs Monaten 
durch eine an den Generalsekretär des 
Europarats gerichtete Notifikation kündi-
gen; dieser unterrichtet die anderen 
Hohen Vertragsparteien. 

2 Die Kündigung befreit die Hohe 
Vertragspartei nicht von ihren Verpflich-
tungen aus dieser Konvention in Bezug 
auf Handlungen, die sie vor dem Wirk-
samwerden der Kündigung vorgenom-
men hat und die möglicherweise eine 
Verletzung dieser Verpflichtungen dar-
stellen. 

3 Mit derselben Maßgabe scheidet eine 
Hohe Vertragspartei, deren Mitglied-
schaft im Europarat endet, als Vertrags-
partei dieser Konvention aus. 

4 Die Konvention kann in Bezug auf 
jedes Hoheitsgebiet, auf das sie durch 
eine Erklärung nach Artikel 56 anwend-
bar geworden ist, nach den Absätzen 1 
bis 3 gekündigt werden. 

Artikel 59 

Unterzeichnung und Ratifikation 
1 Diese Konvention liegt für die Mit-
glieder des Europarats zur Unterzeich-
nung auf. Sie bedarf der Ratifikation. Die 
Ratifikationsurkunden werden beim 

Generalsekretär des Europarats hinter-
legt. 

2 Die Europäische Union kann dieser 
Konvention beitreten. 

3 Diese Konvention tritt nach Hinter-
legung von zehn Ratifikationsurkunden 
in Kraft. 

4 Für jeden Unterzeichner, der die 
Konvention später ratifiziert, tritt sie mit 
der Hinterlegung seiner Ratifikations-
urkunde in Kraft. 

5 Der Generalsekretär des Europarats 
notifiziert allen Mitgliedern des Europa-
rats das Inkrafttreten der Konvention, 
die Namen der Hohen Vertragsparteien, 
die sie ratifiziert haben, und jede späte-
re Hinterlegung einer Ratifikations-
urkunde. 

Geschehen zu Rom am 
4. November 1950 in englischer und 
französischer Sprache, wobei jeder 
Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, 
in einer Urschrift, die im Archiv des 
Europarats hinterlegt wird. Der General-
sekretär übermittelt allen Unterzeich-
nern beglaubigte Abschriften. 
 

Zusatzprotokoll zur Konvention zum Schutz der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten 

Die Unterzeichnerregierungen, Mitglieder des Europarats – 

entschlossen, Maßnahmen zur kollekti-
ven Gewährleistung gewisser Rechte und 
Freiheiten zu treffen, die in Abschnitt I 
der am 4. November 1950 in Rom un-
terzeichneten Konvention zum Schutz 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
(im Folgenden als „Konvention“ bezeich-
net) noch nicht enthalten sind – 

haben Folgendes vereinbart: 

Artikel 1 

Schutz des Eigentums 

Jede natürliche oder juristische Person 
hat das Recht auf Achtung ihres Eigen-
tums. Niemandem darf sein Eigentum 
entzogen werden, es sei denn, dass das 
öffentliche Interesse es verlangt, und 

nur unter den durch Gesetz und durch 
die allgemeinen Grundsätze des Völker-
rechts vorgesehenen Bedingungen. 

Absatz 1 beeinträchtigt jedoch nicht das 
Recht des Staates, diejenigen Gesetze 
anzuwenden, die er für die Regelung der 
Benutzung des Eigentums im Einklang 
mit dem Allgemeininteresse oder zur 
Sicherung der Zahlung der Steuern oder 
sonstigen Abgaben oder von Geldstrafen 
für erforderlich hält. 

Artikel 2 

Recht auf Bildung 
Niemandem darf das Recht auf Bildung 
verwehrt werden. Der Staat hat bei 
Ausübung der von ihm auf dem Gebiet 
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der Erziehung und des Unterrichts über-
nommenen Aufgaben das Recht der 
Eltern zu achten, die Erziehung und den 
Unterricht entsprechend ihren eigenen 
religiösen und weltanschaulichen Über-
zeugungen sicherzustellen. 

Artikel 3 

Recht auf freie Wahlen 
Die Hohen Vertragsparteien verpflichten 
sich, in angemessenen Zeitabständen 
freie und geheime Wahlen unter Bedin-
gungen abzuhalten, welche die freie 
Äußerung der Meinung des Volkes bei 
der Wahl der gesetzgebenden Körper-
schaften gewährleisten. 

Artikel 4 

Räumlicher Geltungsbereich 
Jede Hohe Vertragspartei kann im Zeit-
punkt der Unterzeichnung oder Ratifika-
tion dieses Protokolls oder zu jedem 
späteren Zeitpunkt an den Generalsek-
retär des Europarats eine Erklärung 
darüber richten, in welchem Umfang sie 
sich zur Anwendung dieses Protokolls 
auf die in der Erklärung angegebenen 
Hoheitsgebiete verpflichtet, für deren 
internationale Beziehungen sie verant-
wortlich ist. 

Jede Hohe Vertragspartei, die eine Erklä-
rung nach Absatz 1 abgegeben hat, kann 
jederzeit eine weitere Erklärung abge-
ben, die den Inhalt einer früheren Erklä-
rung ändert oder die Anwendung der 
Bestimmungen dieses Protokolls auf 
irgendein Hoheitsgebiet beendet. 

Eine nach diesem Artikel abgegebene 
Erklärung gilt als eine Erklärung im 

Sinne des Artikels 56 Absatz 1 der Kon-
vention. 

Artikel 5 

Verhältnis zur Konvention 
Die Hohen Vertragsparteien betrachten 
die Artikel 1, 2, 3 und 4 dieses Protokolls 
als Zusatzartikel zur Konvention; alle 
Bestimmungen der Konvention sind 
dementsprechend anzuwenden. 

Artikel 6 

Unterzeichnung und Ratifikation 
Dieses Protokoll liegt für die Mitglieder 
des Europarats, die Unterzeichner der 
Konvention sind, zur Unterzeichnung 
auf; es wird gleichzeitig mit der Konven-
tion oder zu einem späteren Zeitpunkt 
ratifiziert. Es tritt nach Hinterlegung von 
zehn Ratifikationsurkunden in Kraft. Für 
jeden Unterzeichner, der das Protokoll 
später ratifiziert, tritt es mit der Hinter-
legung seiner Ratifikationsurkunde in 
Kraft. 

Die Ratifikationsurkunden werden beim 
Generalsekretär des Europarats hinter-
legt, der allen Mitgliedern die Namen 
derjenigen Staaten, die das Protokoll 
ratifiziert haben, notifiziert. 

Geschehen zu Paris am 20. März 1952 in 
englischer und französischer Sprache, 
wobei jeder Wortlaut gleichermaßen 
verbindlich ist, in einer Urschrift, die im 
Archiv des Europarats hinterlegt wird. 
Der Generalsekretär übermittelt allen 
Unterzeichnerregierungen beglaubigte 
Abschriften. 

Protokoll Nr. 4 zur Konvention zum Schutz der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten, durch das 
gewisse Rechte und Freiheiten gewährleistet 
werden, die nicht bereits in der Konvention oder im 
ersten Zusatzprotokoll enthalten sind 

Die Unterzeichnerregierungen, Mitglieder des Europarats – 

entschlossen, Maßnahmen zur kollekti-
ven Gewährleistung gewisser Rechte und 
Freiheiten zu treffen, die in Abschnitt I 

der am 4. November 1950 in Rom un-
terzeichneten Konvention zum Schutz 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
(im Folgenden als „Konvention“ bezeich-
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net) und in den Artikeln 1 bis 3 des am 
20. März 1952 in Paris unterzeichneten 
ersten Zusatzprotokolls zur Konvention 
noch nicht enthalten sind - 

haben Folgendes vereinbart: 

Artikel 1 

Verbot der Freiheitsentziehung 
wegen Schulden 
Niemandem darf die Freiheit allein des-
halb entzogen werden, weil er nicht in 
der Lage ist, eine vertragliche Verpflich-
tung zu erfüllen. 

Artikel 2 

Freizügigkeit 
1 Jede Person, die sich rechtmäßig im 
Hoheitsgebiet eines Staates aufhält, hat 
das Recht, sich dort frei zu bewegen und 
ihren Wohnsitz frei zu wählen. 

2 Jeder Person steht es frei, jedes 
Land, einschließlich des eigenen, zu 
verlassen. 

3 Die Ausübung dieser Rechte darf nur 
Einschränkungen unterworfen werden, 
die gesetzlich vorgesehen und in einer 
demokratischen Gesellschaft notwendig 
sind für die nationale oder öffentliche 
Sicherheit, zur Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Ordnung, zur Verhütung von 
Straftaten, zum Schutz der Gesundheit 
oder der Moral oder zum Schutz der 
Rechte und Freiheiten anderer. 

4 Die in Absatz 1 anerkannten Rechte 
können ferner für bestimmte Gebiete 
Einschränkungen unterworfen werden, 
die gesetzlich vorgesehen und in einer 
demokratischen Gesellschaft durch das 
öffentliche Interesse gerechtfertigt sind. 

Artikel 3 

Verbot der Ausweisung eigener 
Staatsangehöriger 
1 Niemand darf durch eine Einzel- 
oder Kollektivmaßnahme aus dem Ho-
heitsgebiet des Staates ausgewiesen 
werden, dessen Angehöriger er ist. 

2 Niemandem darf das Recht entzogen 
werden, in das Hoheitsgebiet des Staa-
tes einzureisen, dessen Angehöriger er 
ist. 

Artikel 4 

Verbot der Kollektivausweisung 
ausländischer Personen 
Kollektivausweisungen ausländischer 
Personen sind nicht zulässig. 

Artikel 5 

Räumlicher Geltungsbereich 

1 Jede Hohe Vertragspartei kann im 
Zeitpunkt der Unterzeichnung oder 
Ratifikation dieses Protokolls oder zu 
jedem späteren Zeitpunkt an den Gene-
ralsekretär des Europarats eine Erklä-
rung darüber richten, in welchem Um-
fang sie sich zur Anwendung dieses 
Protokolls auf die in der Erklärung ange-
gebenen Hoheitsgebiete verpflichtet, für 
deren internationale Beziehungen sie 
verantwortlich ist. 

2 Jede Hohe Vertragspartei, die eine 
Erklärung nach Absatz 1 abgegeben hat, 
kann jederzeit eine weitere Erklärung 
abgeben, die den Inhalt einer früheren 
Erklärung ändert oder die Anwendung 
der Bestimmungen dieses Protokolls auf 
irgendein Hoheitsgebiet beendet. 

3 Eine nach diesem Artikel abge-
gebene Erklärung gilt als eine Erklärung 
im Sinne des Artikels 56 Absatz 1 der 
Konvention. 

4 Das Hoheitsgebiet eines Staates, auf 
das dieses Protokoll aufgrund der Ratifi-
kation oder Annahme durch diesen Staat 
Anwendung findet, und jedes Hoheits-
gebiet, auf welches das Protokoll auf-
grund einer von diesem Staat nach 
diesem Artikel abgegebenen Erklärung 
Anwendung findet, werden als getrennte 
Hoheitsgebiete betrachtet, soweit die 
Artikel 2 und 3 auf das Hoheitsgebiet 
eines Staates Bezug nehmen. 

5 Jeder Staat, der eine Erklärung nach 
Absatz 1 oder 2 abgegeben hat, kann 
jederzeit danach für eines oder mehrere 
der in der Erklärung bezeichneten Ho-
heitsgebiete erklären, dass er die Zu-
ständigkeit des Gerichtshofs, Beschwer-
den von natürlichen Personen, nicht-
staatlichen Organisationen oder Perso-
nengruppen nach Artikel 34 der Konven-
tion entgegenzunehmen, für die Artikel 1 
bis 4 dieses Protokolls insgesamt oder 
für einzelne dieser Artikel annimmt. 
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Artikel 6 

Verhältnis zur Konvention 

Die Hohen Vertragsparteien betrachten 
die Artikel 1 bis 5 dieses Protokolls als 
Zusatzartikel zur Konvention; alle Be-
stimmungen der Konvention sind dem-
entsprechend anzuwenden. 

Artikel 7 

Unterzeichnung und Ratifikation 

1 Dieses Protokoll liegt für die Mitglie-
der des Europarats, die Unterzeichner 
der Konvention sind, zur Unterzeichnung 
auf; es wird gleichzeitig mit der Konven-
tion oder zu einem späteren Zeitpunkt 
ratifiziert. Es tritt nach Hinterlegung von 
fünf Ratifikationsurkunden in Kraft. Für 
jeden Unterzeichner, der das Protokoll 

später ratifiziert, tritt es mit der Hinter-
legung der Ratifikationsurkunde in Kraft. 

2 Die Ratifikationsurkunden werden 
beim Generalsekretär des Europarats 
hinterlegt, der allen Mitgliedern die 
Namen derjenigen Staaten, die das 
Protokoll ratifiziert haben, notifiziert. 

Zu Urkund dessen haben die hierzu 
gehörig befugten Unterzeichneten dieses 
Protokoll unterschrieben. 
Geschehen zu Straßburg am 
16. Setember 1963 in englischer und 
französischer Sprache, wobei jeder 
Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, 
in einer Urschrift, die im Archiv des 
Europarats hinterlegt wird. Der General-
sekretär übermittelt allen Unterzeichner-
staaten beglaubigte Abschriften. 
 

Protokoll Nr. 6 zur Konvention zum Schutz der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten über die 
Abschaffung der Todesstrafe 

Die Mitgliedstaaten des Europarats, die 
dieses Protokoll zu der am 
4. November 1950 in Rom unter-
zeichneten Konvention zum Schutz der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten (im 
Folgenden als „Konvention“ bezeichnet) 
unterzeichnen – 

in der Erwägung, dass die in verschiede-
nen Mitgliedstaaten des Europarats 
eingetretene Entwicklung eine allgemei-
ne Tendenz zugunsten der Abschaffung 
der Todesstrafe zum Ausdruck bringt – 

haben Folgendes vereinbart: 

Artikel 1 

Abschaffung der Todesstrafe 

Die Todesstrafe ist abgeschafft. Niemand 
darf zu dieser Strafe verurteilt oder 
hingerichtet werden. 

Artikel 2 

Todesstrafe in Kriegszeiten 
Ein Staat kann in seinem Recht die 
Todesstrafe für Taten vorsehen, die in 
Kriegszeiten oder bei unmittelbarer 
Kriegsgefahr begangen werden; diese  

Strafe darf nur in den Fällen, die im 
Recht vorgesehen sind, und in Überein-
stimmung mit dessen Bestimmungen 
angewendet werden. Der Staat übermit-
telt dem Generalsekretär des Europarats 
die einschlägigen Rechtsvorschriften. 

Artikel 3 

Verbot des Abweichens 
Von diesem Protokoll darf nicht nach 
Artikel 15 der Konvention abgewichen 
werden. 

Artikel 4 

Verbot von Vorbehalten 

Vorbehalte nach Artikel 57 der Konven-
tion zu Bestimmungen dieses Protokolls 
sind nicht zulässig. 

Artikel 5 

Räumlicher Geltungsbereich 
1 Jeder Staat kann bei der Unter-
zeichnung oder bei der Hinterlegung 
seiner Ratifikations-, Annahme- oder 
Genehmigungsurkunde einzelne oder 
mehrere Hoheitsgebiete bezeichnen, auf 
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die dieses Protokoll Anwendung findet. 

2 Jeder Staat kann jederzeit danach 
durch eine an den Generalsekretär des 
Europarats gerichtete Erklärung die 
Anwendung dieses Protokolls auf jedes 
weitere in der Erklärung bezeichnete 
Hoheitsgebiet erstrecken. Das Protokoll 
tritt für dieses Hoheitsgebiet am ersten 
Tag des Monats in Kraft, der auf den 
Eingang der Erklärung beim General-
sekretär folgt. 

3 Jede nach den Absätzen 1 und 2 
abgegebene Erklärung kann in Bezug auf 
jedes darin bezeichnete Hoheitsgebiet 
durch eine an den Generalsekretär ge-
richtete Notifikation zurückgenommen 
werden. Die Rücknahme wird am ersten 
Tag des Monats wirksam, der auf den 
Eingang der Notifikation beim General-
sekretär folgt. 

Artikel 6 

Verhältnis zur Konvention 
Die Vertragsstaaten betrachten die 
Artikel 1 bis 5 dieses Protokolls als Zu-
satzartikel zur Konvention; alle Bestim-
mungen der Konvention sind dement-
sprechend anzuwenden. 

Artikel 7 

Unterzeichnung und Ratifikation 
Dieses Protokoll liegt für die Mitglied-
staaten des Europarats, welche die 
Konvention unterzeichnet haben, zur 
Unterzeichnung auf. Es bedarf der Ratifi-
kation, Annahme oder Genehmigung. 
Ein Mitgliedstaat des Europarats kann 
dieses Protokoll nur ratifizieren, anneh-
men oder genehmigen, wenn er die 
Konvention gleichzeitig ratifiziert oder 
sie früher ratifiziert hat. Die Ratifika-
tions-, Annahme- oder Genehmigungs-
urkunden werden beim Generalsekretär 
des Europarats hinterlegt. 

Artikel 8 

Inkrafttreten 
1 Dieses Protokoll tritt am ersten Tag 
des Monats in Kraft, der auf den Tag 
folgt, an dem fünf Mitgliedstaaten des 
Europarats nach Artikel 7 ihre Zustim-
mung ausgedrückt haben, durch das 
Protokoll gebunden zu sein. 

2 Für jeden Mitgliedstaat, der später 
seine Zustimmung ausdrückt, durch das 
Protokoll gebunden zu sein, tritt es am 
ersten Tag des Monats in Kraft, der auf 
die Hinterlegung der Ratifikations-, 
Annahme- oder Genehmigungsurkunde 
folgt. 

Artikel 9 

Aufgaben des Verwahrers 
Der Generalsekretär des Europarats 
notifiziert den Mitgliedstaaten des Rates 
a jede Unterzeichnung; 
b jede Hinterlegung einer Ratifika-
tions-, Annahme- oder Genehmigungs-
urkunde; 
c jeden Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Protokolls nach den Artikeln 5 
und 8; 
d jede andere Handlung, Notifikation 
oder Mitteilung im Zusammenhang mit 
diesem Protokoll. 

Zu Urkund dessen haben die hierzu 
gehörig befugten Unterzeichneten dieses 
Protokoll unterschrieben. 
Geschehen zu Straßburg am 
28. April 1983 in englischer und franzö-
sischer Sprache, wobei jeder Wortlaut 
gleichermaßen verbindlich ist, in einer 
Urschrift, die im Archiv des Europarats 
hinterlegt wird. Der Generalsekretär des 
Europarats übermittelt allen Mitglied-
staaten des Europarats beglaubigte 
Abschriften. 

Protokoll Nr. 7 zur Konvention zum Schutz der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten 

Die Mitgliedstaaten des Europarats, die dieses Protokoll unterzeichen – 

entschlossen, weitere Maßnahmen zur 
kollektiven Gewährleistung gewisser 

Rechte und Freiheiten durch die am 
4. November 1950 in Rom unter-
zeichnete Konvention zum Schutz der 
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Menschenrechte und Grundfreiheiten (im 
Folgenden als „Konvention“ bezeichnet) 
zu treffen - 

haben Folgendes vereinbart: 

Artikel 1 

Verfahrensrechtliche 
Schutzvorschriften in Bezug auf die 
Ausweisung von Ausländern 
1 Eine ausländische Person, die sich 
rechtmäßig im Hoheitsgebiet eines Staa-
tes aufhält, darf aus diesem nur auf-
grund einer rechtmäßig ergangenen 
Entscheidung ausgewiesen werden; ihr 
muss gestattet werden, 
a Gründe vorzubringen, die gegen ihre 
Ausweisung sprechen, 
b ihren Fall prüfen zu lassen und 
c sich zu diesem Zweck vor der zu-
ständigen Behörde oder einer oder meh-
reren von dieser Behörde bestimmten 
Personen vertreten zu lassen. 

2 Eine ausländische Peron kann aus-
gewiesen werden, bevor sie ihre Rechte 
nach Absatz 1 Buchstaben a, b und c 
ausgeübt hat, wenn eine solche Auswei-
sung im Interesse der öffentlichen Ord-
nung erforderlich ist oder aus Gründen 
der nationalen Sicherheit erfolgt. 

Artikel 2 

Rechtsmittel in Strafsachen 
1 Wer von einem Gericht wegen einer 
Straftat verurteilt worden ist, hat das 
Recht, das Urteil von einem übergeord-
neten Gericht nachprüfen zu lassen. Die 
Ausübung dieses Rechts und die Gründe, 
aus denen es ausgeübt werden kann, 
richten sich nach dem Gesetz. 
2 Ausnahmen von diesem Recht sind 
für Straftaten geringfügiger Art, wie sie 
durch Gesetz näher bestimmt sind, oder 
in Fällen möglich, in denen das Verfah-
ren gegen eine Person in erster Instanz 
vor dem obersten Gericht stattgefunden 
hat oder in denen eine Person nach 
einem gegen ihren Freispruch eingeleg-
ten Rechtsmittel verurteilt worden ist. 

Artikel 3 

Recht auf Entschädigung bei 
Fehlurteilen 
Ist eine Person wegen einer Straftat 
rechtskräftig verurteilt und ist das Urteil 
später aufgehoben oder die Person 

begnadigt worden, weil eine neue oder 
eine neu bekannt gewordene Tatsache 
schlüssig beweist, dass ein Fehlurteil 
vorlag, so muss sie, wenn sie aufgrund 
eines solchen Urteils eine Strafe verbüßt 
hat, entsprechend dem Gesetz oder der 
Übung des betreffenden Staates ent-
schädigt werden, sofern nicht nachge-
wiesen wird, dass das nicht rechtzeitige 
Bekanntwerden der betreffenden Tatsa-
che ganz oder teilweise ihr zuzuschrei-
ben ist. 

Artikel 4 

Recht, wegen derselben Sache nicht 
zweimal vor Gericht gestellt oder 
bestraft zu werden 

1 Niemand darf wegen einer Straftat, 
wegen der er bereits nach dem Gesetz 
und dem Strafverfahrensrecht eines 
Staates rechtskräftig verurteilt oder 
freigesprochen worden ist, in einem 
Strafverfahren desselben Staates erneut 
verfolgt oder bestraft werden. 

2 Absatz 1 schließt die Wiederauf-
nahme des Verfahrens nach dem Gesetz 
und dem Strafverfahrensrecht des be-
treffenden Staates nicht aus, falls neue 
oder neu bekannt gewordene Tatsachen 
vorliegen oder das vorausgegangene 
Verfahren schwere, den Ausgang des 
Verfahrens berührende Mängel aufweist. 

3 Von diesem Artikel darf nicht nach 
Artikel 15 der Konvention abgewichen 
werden. 

Artikel 5 

Gleichberechtigung der Ehegatten 
Hinsichtlich der Eheschließung, während 
der Ehe und bei Auflösung der Ehe ha-
ben Ehegatten untereinander und in 
ihren Beziehungen zu ihren Kindern 
gleiche Rechte und Pflichten privatrecht-
licher Art. Dieser Artikel verwehrt es den 
Staaten nicht, die im Interesse der Kin-
der notwendigen Maßnahmen zu treffen. 

Artikel 6 

Räumlicher Geltungsbereich 

1 Jeder Staat kann bei der Unter-
zeichnung oder bei der Hinterlegung 
seiner Ratifikations-, Annahme- oder 
Genehmigungsurkunde einzelne oder 
mehrere Hoheitsgebiete bezeichnen, auf 
die dieses Protokoll Anwendung findet, 
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und erklären, in welchem Umfang er sich 
verpflichtet, dieses Protokoll auf diese 
Hoheitsgebiete anzuwenden. 

2 Jeder Staat kann jederzeit danach 
durch eine an den Generalsekretär des 
Europarats gerichtete Erklärung die 
Anwendung dieses Protokolls auf jedes 
weitere in der Erklärung bezeichnete 
Hoheitsgebiet erstrecken. Das Protokoll 
tritt für dieses Hoheitsgebiet am ersten 
Tag des Monats in Kraft, der auf einen 
Zeitabschnitt von zwei Monaten nach 
Eingang der Erklärung beim General-
sekretär folgt. 

3 Jede nach den Absätzen 1 und 2 
abgegebene Erklärung kann in Bezug auf 
jedes darin bezeichnete Hoheitsgebiet 
durch eine an den Generalsekretär ge-
richtete Notifikation zurückgenommen 
oder geändert werden. Die Rücknahme 
oder Änderung wird am ersten Tag des 
Monats wirksam, der auf einen Zeitab-
schnitt von zwei Monaten nach Eingang 
der Notifikation beim Generalsekretär 
folgt. 

4 Eine nach diesem Artikel abgegebe-
ne Erklärung gilt als eine Erklärung im 
Sinne des Artikels 56 Absatz 1 der Kon-
vention. 

5 Das Hoheitsgebiet eines Staates, auf 
das dieses Protokoll aufgrund der Ratifi-
kation, Annahme oder Genehmigung 
durch diesen Staat Anwendung findet, 
und jedes Hoheitsgebiet, auf welches 
das Protokoll aufgrund einer von diesem 
Staat nach diesem Artikel abgegebenen 
Erklärung Anwendung findet, können als 
getrennte Hoheitsgebiete betrachtet 
werden, soweit Artikel 1 auf das Ho-
heitsgebiet eines Staates Bezug nimmt. 

6 Jeder Staat, der eine Erklärung nach 
Absatz 1 oder 2 abgegeben hat, kann 
jederzeit danach für eines oder mehrere 
der in der Erklärung bezeichneten Ho-
heitsgebiete erklären, dass er die Zu-
ständigkeit des Gerichtshofs, Beschwer-
den von natürlichen Personen, nicht-
staatlichen Organisationen oder Perso-
nengruppen nach Artikel 34 der Konven-
tion entgegenzunehmen, für die Artikel 1 
bis 5 dieses Protokolls annimmt. 

Artikel 7 

Verhältnis zur Konvention 
Die Vertragsstaaten betrachten die 

Artikel 1 bis 6 dieses Protokolls als Zu-
satzartikel zur Konvention; alle Bestim-
mungen der Konvention sind dement-
sprechend anzuwenden. 

Artikel 8 

Unterzeichnung und Ratifikation 
Dieses Protokoll liegt für die Mitglied-
staaten des Europarats, welche die 
Konvention unterzeichnet haben, zur 
Unterzeichnung auf. Es bedarf der Ratifi-
kation, Annahme oder Genehmigung. 
Ein Mitgliedstaat des Europarats kann 
dieses Protokoll nur ratifizieren, anneh-
men oder genehmigen, wenn er die 
Konvention gleichzeitig ratifiziert oder 
sie früher ratifiziert hat. Die Ratifika-
tions-, Annahme- oder Genehmigungs-
urkunden werden beim Generalsekretär 
des Europarats hinterlegt. 

Artikel 9 

Inkrafttreten 

1 Dieses Protokoll tritt am ersten Tag 
des Monats in Kraft, der auf einen Zeit-
abschnitt von zwei Monaten nach dem 
Tag folgt, an dem sieben Mitgliedstaaten 
des Europarats nach Artikel 8 ihre Zu-
stimmung ausgedrückt haben, durch das 
Protokoll gebunden zu sein. 

2 Für jeden Mitgliedstaat, der später 
seine Zustimmung ausdrückt, durch das 
Protokoll gebunden zu sein, tritt es am 
ersten Tag des Monats in Kraft, der auf 
einen Zeitabschnitt von zwei Monaten 
nach Hinterlegung der Ratifikations-, 
Annahme- oder Genehmigungsurkunde 
folgt. 

Artikel 10 

Aufgaben des Verwahrers 
Der Generalsekretär des Europarats 
notifiziert allen Mitgliedstaaten des Eu-
roparats 
a jede Unterzeichnung; 
b jede Hinterlegung einer Ratifika-
tions-, Annahme- oder Genehmigungs-
urkunde; 
c jeden Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Protokolls nach den Artikeln 6 
und 9; 
d jede andere Handlung, Notifikation 
oder Erklärung im Zusammenhang mit 
diesem Protokoll. 

21 



Europäische Menschenrechtskonvention 

22 

Zu Urkund dessen haben die hierzu 
gehörig befugten Unterzeichneten dieses 
Protokoll unterschrieben. 
Geschehen zu Straßburg am 
22. November 1984 in englischer und 
französischer Sprache, wobei jeder 

Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, 
in einer Urschrift, die im Archiv des 
Europarats hinterlegt wird. Der General-
sekretär des Europarats übermittelt allen 
Mitgliedstaaten des Europarats beglau-
bigte Abschriften. 

Protokoll Nr. 12 zur Konvention zum Schutz der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten über das 
Diskriminierungsverbot 

Die Mitgliedstaaten des Europarats, die dieses Protokoll unterzeichen – 

eingedenk des grundlegenden Prinzips, 
nach dem alle Menschen vor dem Gesetz 
gleich sind und Anspruch auf gleichen 
Schutz durch das Gesetz haben; 

entschlossen, weitere Maßnahmen zu 
treffen, um die Gleichberechtigung aller 
Menschen durch die kollektive Durchset-
zung eines allgemeinen Diskrimi-
nierungsverbots durch die am 
4. November 1950 in Rom unter-
zeichnete Konvention zum Schutz der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten (im 
Folgenden als „Konvention“ bezeichnet) 
zu fördern; 

in Bekräftigung der Tatsache, dass der 
Grundsatz der Nichtdiskriminierung die 
Vertragsstaaten nicht daran hindert, 
Maßnahmen zur Förderung der vollstän-
digen und wirksamen Gleichberechti-
gung zu treffen, sofern es eine sachliche 
und angemessene Rechtfertigung für 
diese Maßnahmen gibt - 

haben Folgendes vereinbart: 

Artikel 1 

Allgemeines Diskriminierungsverbot 
1 Der Genuss eines jeden gesetzlich 
niedergelegten Rechtes ist ohne Diskri-
minierung insbesondere wegen des 
Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, 
der Sprache, der Religion, der politi-
schen oder sonstigen Anschauung, der 
nationalen oder sozialen Herkunft, der 
Zugehörigkeit zu einer nationalen Min-
derheit, des Vermögens, der Geburt 
oder eines sonstigen Status zu gewähr-
leisten. 

2 Niemand darf von einer Behörde 
diskriminiert werden, insbesondere nicht 

aus einem der in Absatz 1 genannten 
Gründe. 

Artikel 2 

Räumlicher Geltungsbereich 
1 Jeder Staat kann bei der Unter-
zeichnung oder bei der Hinterlegung 
seiner Ratifikations-, Annahme- oder 
Genehmigungsurkunde einzelne oder 
mehrere Hoheitsgebiete bezeichnen, auf 
die dieses Protokoll Anwendung findet. 

2 Jeder Staat kann jederzeit danach 
durch eine an den Generalsekretär des 
Europarats gerichtete Erklärung die 
Anwendung dieses Protokolls auf jedes 
weitere in der Erklärung bezeichnete 
Hoheitsgebiet erstrecken. Das Protokoll 
tritt für dieses Hoheitsgebiet am ersten 
Tag des Monats in Kraft, der auf einen 
Zeitabschnitt von drei Monaten nach 
Eingang der Erklärung beim General-
sekretär folgt. 

3 Jede nach den Absätzen 1 und 2 
abgegebene Erklärung kann in Bezug auf 
jedes darin bezeichnete Hoheitsgebiet 
durch eine an den Generalsekretär ge-
richtete Notifikation zurückgenommen 
oder geändert werden. Die Rücknahme 
oder Änderung wird am ersten Tag des 
Monats wirksam, der auf einen Zeitab-
schnitt von drei Monaten nach Eingang 
der Notifikation beim Generalsekretär 
folgt. 

4 Eine nach diesem Artikel abgegebe-
ne Erklärung gilt als Erklärung im Sinne 
des Artikels 56 Absatz 1 der Konvention. 

5 Jeder Staat, der eine Erklärung nach 
Absatz 1 oder 2 abgegeben hat, kann 
jederzeit danach für eines oder mehrere 
der in der Erklärung bezeichneten Ho-
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heitsgebiete erklären, dass er die Zu-
ständigkeit des Gerichtshofs, Beschwer-
den von natürlichen Personen, nicht-
staatlichen Organisationen oder Perso-
nengruppen nach Artikel 34 der Konven-
tion entgegenzunehmen, für Artikel 1 
dieses Protokolls annimmt. 

Artikel 3 

Verhältnis zur Konvention 
Die Vertragsstaaten betrachten die 
Artikel 1 und 2 dieses Protokolls als 
Zusatzartikel zur Konvention; alle Be-
stimmungen der Konvention sind dem-
entsprechend anzuwenden. 

Artikel 4 

Unterzeichnung und Ratifikation 
Dieses Protokoll liegt für die Mitglied-
staaten des Europarats, welche die 
Konvention unterzeichnet haben, zur 
Unterzeichnung auf. Es bedarf der Ratifi-
kation, Annahme oder Genehmigung. 
Ein Mitgliedstaat des Europarats kann 
dieses Protokoll nur ratifizieren, anneh-
men oder genehmigen, wenn er die 
Konvention gleichzeitig ratifiziert oder 
bereits zu einem früheren Zeitpunkt 
ratifiziert hat. Die Ratifikations-, Annah-
me- oder Genehmigungsurkunden wer-
den beim Generalsekretär des Europa-
rats hinterlegt. 

Artikel 5 

Inkrafttreten 
1 Dieses Protokoll tritt am ersten Tag 
des Monats in Kraft, der auf einen Zeit-
abschnitt von drei Monaten nach dem 
Tag folgt, an dem zehn Mitgliedstaaten 

des Europarats nach Artikel 4 ihre Zu-
stimmung ausgedrückt haben, durch das 
Protokoll gebunden zu sein. 
2 Für jeden Mitgliedstaat, der später 
seine Zustimmung ausdrückt, durch 
dieses Protokoll gebunden zu sein, tritt 
es am ersten Tag des Monats in Kraft, 
der auf einen Zeitabschnitt von drei 
Monaten nach der Hinterlegung der 
Ratifikations-, Annahme- oder Genehmi-
gungsurkunde folgt. 

Artikel 6 

Aufgaben des Verwahrers 
Der Generalsekretär des Europarats 
notifiziert allen Mitgliedstaaten des Eu-
roparats 
a jede Unterzeichnung; 
b jede Hinterlegung einer Ratifika-
tions-, Annahme- oder Genehmigungs-
urkunde; 
c jeden Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Protokolls nach den Artikeln 2 
und 5; 
d jede andere Handlung, Notifikation 
oder Mitteilung im Zusammenhang mit 
diesem Protokoll. 

Zu Urkund dessen haben die hierzu 
gehörig befugten Unterzeichneten dieses 
Protokoll unterschrieben. 
Geschehen zu Rom am 
4. November 2000 in englischer und 
französischer Sprache, wobei jeder 
Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, 
in einer Urschrift, die im Archiv des 
Europarats hinterlegt wird. Der General-
sekretär des Europarats übermittelt allen 
Mitgliedstaaten des Europarats beglau-
bigte Abschriften. 

Protokoll Nr. 13 zur Konvention zum Schutz der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten über die 
vollständige Abschaffung der Todesstrafe 

Die Mitgliedstaaten des Europarats, die dieses Protokoll unterzeichen – 

in der Überzeugung, dass in einer demo-
kratischen Gesellschaft das Recht jedes 
Menschen auf Leben einen Grundwert 
darstellt und die Abschaffung der Todes-
strafe für den Schutz dieses Rechts und 
für die volle Anerkennung der allen 

Menschen innewohnenden Würde von 
wesentlicher Bedeutung ist; 

in dem Wunsch, den Schutz des Rechts 
auf Leben, der durch die am 
4. November 1950 in Rom unter-
zeichnete Konvention zum Schutz der 
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Menschenrechte und Grundfreiheiten (im 
Folgenden als „Konvention“ bezeichnet) 
gewährleistet wird, zu stärken; 

in Anbetracht dessen, dass das Protokoll 
Nr. 6 zur Konvention über die Ab-
schaffung der Todesstrafe, das am 
28. April 1983 in Straßburg unterzeich-
net wurde, die Todesstrafe nicht für 
Taten ausschließt, die in Kriegszeiten 
oder bei unmittelbarer Kriegsgefahr 
begangen werden; 

entschlossen, den letzten Schritt zu tun, 
um die Todesstrafe vollständig abzu-
schaffen - 

haben Folgendes vereinbart: 

Artikel 1 

Abschaffung der Todesstrafe 
Die Todesstrafe ist abgeschafft. Niemand 
darf zu dieser Strafe verurteilt oder 
hingerichtet werden. 

Artikel 2 

Verbot des Abweichens 
Von diesem Protokoll darf nicht nach 
Artikel 15 der Konvention abgewichen 
werden. 

Artikel 3 

Verbot von Vorbehalten 
Vorbehalte nach Artikel 57 der Konventi-
on zu diesem Protokoll sind nicht zuläs-
sig. 

Artikel 4 

Räumlicher Geltungsbereich 
1 Jeder Staat kann bei der Unter-
zeichnung oder bei der Hinterlegung der 
Ratifikations-, Annahme- oder Genehmi-
gungsurkunde einzelne oder mehrere 
Hoheitsgebiete bezeichnen, auf die 
dieses Protokoll Anwendung findet. 

2 Jeder Staat kann jederzeit danach 
durch eine an den Generalsekretär des 
Europarats gerichtete Erklärung die 
Anwendung dieses Protokolls auf jedes 
weitere in der Erklärung bezeichnete 
Hoheitsgebiet erstrecken. Das Protokoll 
tritt für dieses Hoheitsgebiet am ersten 
Tag des Monats in Kraft, der auf einen 
Zeitabschnitt von drei Monaten nach 
Eingang der Erklärung beim General-
sekretär folgt. 

3 Jede nach den Absätzen 1 und 2 
abgegebene Erklärung kann in Bezug auf 
jedes darin bezeichnete Hoheitsgebiet 
durch eine an den Generalsekretär ge-
richtete Notifikation zurückgenommen 
oder geändert werden. Die Rücknahme 
oder Änderung wird am ersten Tag des 
Monats wirksam, der auf einen Zeitab-
schnitt von drei Monaten nach Eingang 
der Notifikation beim Generalsekretär 
folgt. 

Artikel 5 

Verhältnis zur Konvention 
Die Vertragsstaaten betrachten die 
Artikel 1 bis 4 dieses Protokolls als Zu-
satzartikel zur Konvention; alle Bestim-
mungen der Konvention sind dement-
sprechend anzuwenden. 

Artikel 6 

Unterzeichnung und Ratifikation 
Dieses Protokoll liegt für die Mitglied-
staaten des Europarats, welche die 
Konvention unterzeichnet haben, zur 
Unterzeichnung auf. Es bedarf der Ratifi-
kation, Annahme oder Genehmigung. 
Ein Mitgliedstaat des Europarats kann 
dieses Protokoll nur ratifizieren, anneh-
men oder genehmigen, wenn er die 
Konvention gleichzeitig ratifiziert oder 
bereits zu einem früheren Zeitpunkt 
ratifiziert hat. Die Ratifikations-, Annah-
me- oder Genehmigungsurkunden wer-
den beim Generalsekretär des Europa-
rats hinterlegt. 

Artikel 7 

Inkrafttreten 
1 Dieses Protokoll tritt am ersten Tag 
des Monats in Kraft, der auf einen Zeit-
abschnitt von drei Monaten nach dem 
Tag folgt, an dem zehn Mitgliedstaaten 
des Europarats nach Artikel 6 ihre Zu-
stimmung ausgedrückt haben, durch das 
Protokoll gebunden zu sein. 

2 Für jeden Mitgliedstaat, der später 
seine Zustimmung ausdrückt, durch 
dieses Protokoll gebunden zu sein, tritt 
es am ersten Tag des Monats in Kraft, 
der auf einen Zeitabschnitt von drei 
Monaten nach der Hinterlegung der 
Ratifikations-, Annahme- oder Genehmi-
gungsurkunde folgt. 
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Artikel 8 

Aufgaben des Verwahrers 

Der Generalsekretär des Europarats 
notifiziert allen Mitgliedstaaten des Eu-
roparats 
a jede Unterzeichnung; 
b jede Hinterlegung einer Ratifika-
tions-, Annahme- oder Genehmigungs-
urkunde; 
c jeden Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Protokolls nach Artikel 4 und 7; 
d jede andere Handlung, Notifikation 

oder Mitteilung im Zusammenhang mit 
diesem Protokoll. 

Zu Urkund dessen haben die hierzu 
gehörig befugten Unterzeichneten dieses 
Protokoll unterschrieben. 
Geschehen zu Wilna am 3. Mai 2002 in 
englischer und französischer Sprache, 
wobei jeder Wortlaut gleichermaßen 
verbindlich ist, in einer Urschrift, die im 
Archiv des Europarats hinterlegt wird. 
Der Generalsekretär des Europarats 
übermittelt allen Mitgliedstaaten des 
Europarats beglaubigte Abschriften. 
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